
 

Trachten - Leihvertrag 
 

zwischen der 
 

Musikkapelle St. Georg Mehring-Raitenhaslach e.V. 
 
im Folgenden als Leihgeber bezeichnet 
 
und  
 

_________________________________________________________________________ 
(Name, Vorname, Adresse) 

 
im Folgenden als Leihnehmer bezeichnet 
 
wird folgender Leihvertrag geschlossen.  

 
1. Der Leihgeber stellt dem Leihnehmer folgendes zur Nutzung zur Verfügung.  
 
□ Damentracht    □ Herrentracht 
 
□ Hut   (   90 €)   □ Hut  (   90 €)  
□ Dirndl  ( 510 €)   □ Weste  ( 130 €)      
□ Jacke  ( 350 €)   □ Jacke  ( 290 €)      
□ Schürze  ( 140 €)   □ Schleiferl  (   20 €)   
 

 
2. Die Leihzeit beginnt mit der Ausgabe und endet mit dem Wiedereintreffen 
der Leihgabe an einem vom Leihgeber bestimmten Aufbewahrungsort.  
 
3. An der Leihgabe dürfen keinerlei irreversible, technische Veränderungen vorgenommen  
werden. Größenänderungen dürfen nur in Absprache mit dem Kleiderwart durch eine von 
ihm benannte Firma durchgeführt werden. 
 
4. Die Leihgabe oder ein Teil davon darf weder zur Nutzung an unberechtigte Dritte  
weitergegeben, noch vermietet oder verkauft werden.  
 
5. Der Leihnehmer verpflichtet sich zu besonderer Sorgfalt im Umgang mit der Leihgabe.  
Sollte die Leihgabe oder ein Teil davon durch unsachgemäße Behandlung beschädigt  
werden, haftet der Leihnehmer für den daraus entstandenen Schaden. Dies gilt auch für  
den Fall, dass die Leihgabe oder ein Teil davon verloren geht. Der Leihnehmer verpflichtet  
sich, den vollen Kaufpreis zu erstatten. 
 
6. Jede Beschädigung oder Verlust der Leihgabe oder eines Teils davon ist dem Leihgeber  
mitzuteilen.  
 
7. Die Rückgabe der Tracht hat in gereinigtem Zustand zu erfolgen. 

 
 
Ort, Datum  

 
 
--------------------------- 
 
 
 
-----------------------------------                           --------------------------------------------------- 
 (Leihgeber)                                              (Leihnehmer bzw. Erziehungsberechtigter) 
 


